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Visuelle Kontrollen und Abnahmen

Die visuellen Kontrollen und Abnahmen sind ein

 äusserst wichtiger Bestandteil einer Schadstoffsanierung!

Die Zonenfreimessung alleine sagt wenig über den Bestand von 
Asbestrückständen in Räumlichkeiten.

Visuelle Kontrollen sind ein wichtiger Bestandteil einer Sanierung:
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Visuelle Kontrollen sind ein wichtiger Bestandteil einer Sanierung:
Ein konkreter Fall:

Sanierung von SPA auf 
Rohrleitung in Lagerraum

ZM: 295 LAF

 UGZ: visuelle Kontrolle
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Die verschiedenen visuellen Kontrollen (gemäss FACH-Leitfaden 2955)

Vor der Sanierung Überprüfung der Schutzeinrichtungen und –massnahmen;
Insbesondere Abschottungen, Schleusen, Unterdruckhaltung 
und Luftführung.

Während der 
Sanierung

Überprüfung von Schutzmassnahmen und 
Sicherheitseinrichtungen, Unterdruck, Schleusenprozedere;
Regelkonformität der Sanierung;
Lagerung der asbesthaltigen Abfälle und Werkzeug-Handling

Nach der Sanierung
 EKAS 6503

Überprüfung der vollständigen und restlosen Sanierung
Beseitigung der Mängel, nötigenfalls Massnahmen wie z.B. 
luftdichte Versiegelung

Nach Aufhebung der 
Schutzmassnahmen

Rückstandsfreie Demontage und Räumung des 
Sanierungsbereiches
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Visuelle Kontrolle nach Sanierung

Zwingend ist die visuelle Abnahme, nach Abschluss der Schadstoff-
sanierung in jeder Sanierungszone!
 keine spätere erneute Sanierungsmassnahme

Das FACH und der UGZ 
empfiehlt der Auftraggeberschaft:
Die Fachbauleitungen mit allen visuellen 
Kontrollen und Abnahmen (vor und während 

der Sanierung zumindest Stichprobenweise) zu beauftragen. 
Was auch die Sicherheit während der Schadstoff-
sanierung und in der weiteren Gebäudenutzung erhöht.
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Visuelle Kontrollen und AbnahmenVisuelle Kontrollen und Abnahmen
Unabhängigkeit bei der Kontrolle und Freigabe der Sanierungszonen

Keine Interessenkonflikte bei der Auftragsvergabe und Durchführung 
der Kontrollen und Messungen.

Insbesondere Unabhängigkeit von der Asbestsanierungsunternehmung.
 Ein Messinstitut darf nicht durch die Sanierungsfachfirma 

beauftragt werden!
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Visuelle Kontrollen und AbnahmenVisuelle Kontrollen und Abnahmen
Grundsatz zur Aufhebung der Schutzmassnahmen (Zonenrückbau)

Anforderung gemäss EKAS 6503, 7.4.10:

– visuelle Kontrolle nach Schlussreinigung
 vorab muss die interne Selbstkontrolle durch den 
Schadstoffsanierer erfolgreich erfolgt sein.

– Messbereitschaft
Falls die visuelle Kontrolle keinerlei Mängel ergab, ist die Sanierungs-
zone nach 100-fachem gefilterten Luftwechsel messbereit.
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Visuelle Kontrollen und AbnahmenVisuelle Kontrollen und Abnahmen
Grundsatz zur Aufhebung der Schutzmassnahmen (Zonenrückbau)

Aufhebung der Schutzmassnahmen, wenn
– die visuelle Kontrolle durch die Fachbauleitung oder den 

Messtechniker keine Mängel ergab, und
– der Wert von 1'000 LAF/m3 nicht überschritten wird.

Einbezug UGZ

– Zustellung der Mess- und Abnahmeprotokolle im Erstversand
– Rücksprache vor Zonenfreigabe bei Messwerten > 300/500 LAF

 Beachte Ablauf nächste Folie
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Visuelle Kontrollen und AbnahmenVisuelle Kontrollen und Abnahmen
Grundsatz zur Aufhebung der Schutzmassnahmen (Zonenrückbau)
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< 300 LAF
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Visuelle Kontrollen und AbnahmenVisuelle Kontrollen und Abnahmen
Einbezug/Beauftragung einer FACHBAULEITUNG

Einbezug Fachbauleitung
Bei komplexen Sanierungen (Nutzung, Vorkommen, Erschwernisse) kann 
eine Fachbauleitung erforderlich sein, empfohlen ist eine solche immer.

Aufgaben einer Fachbauleitung (Minimale Erwartungen)
– Überprüfen von Verdachtsstellen
– Visuelle Kontrollen zur Erteilung der Sanierungsfreigabe
– Baustellenkontrollen (Kontrolle der laufenden Sanierung)
– Visuelle Kontrollen für die Messbereitschaft respektive Zonenfreigabe
– Koordination und Stellung der Messungen gem. bewilligtem Messkonzept
– Schlusskontrolle, Dokumentation und Nachführung Gutachten
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Visuelle Kontrollen und AbnahmenVisuelle Kontrollen und Abnahmen
Übersicht Verantwortlichkeiten im Sanierungsverlauf

Visuelle 
Kontrollen

Vor der 
Sanierung

Während d. 
Sanierung

Am Ende d. 
Sanierung

n. Aufheb.  
d. Schutzm.

Abschluss
Dokumentation

Sanierer Selbst-
kontrolle

laufende 
Überprüfung

Interne Selbst-
kontrolle

Schluss-
kontrolle

Sanierungsbestätigung
mit AWEL-Formular

Bauleitung Installation, 
Einrichtung

Schutzmassn. 
intakt

- Materialien 
entfernt, keine 
Rückstände

Mess-
techniker

Evtl. SQ Evtl. KM Sanierungs-
abnahme! 
Anschl. ZFM

Evtl. SM "Untersuchungsbericht" 
mit Probenahme- und 
Laborprotokoll

Fachbau-
leitung

Zonenab-
nahmen; 
mindestens 
Stichproben

Stichproben Sanierungs-
abnahme!
Anschl. gem. 
Konzept  ZFM

Schlussab-
nahme

Abschlussdokument-
ation mit nachge-
führtem Gutachten und 
Restbelastungsplänen.

Checklisten Tab. 1; A, B, C Tab. 1; B, D Tab. 2; E Tab. 2; F gemäss FACH 2955
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – Sanierungsbestätigung Schadstoffsanierungsfirma
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – visuelle Kontrolle vor der Sanierung (Fachbauleitung)
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – visuelle Kontrolle vor der Sanierung (Fachbauleitung)
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – visuelle Kontrolle während der Sanierung (FBL)
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – visuelle Kontrolle nach Abschluss der Sanierung
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – visuelle Kontrolle nach Abbau der Schutzeinrichtungen
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – Messbericht

Inhalt Untersuchungsbericht (Messbericht)
– Beschrieb der Ausgangslage
– Bezug zum Messkonzept
– Lage der Messpunkte
– Protokolle der vis. Kontrollen, Sanierungsabnahmen (Tab. 2-E)
– Probenahmeprotokolle zur Messstellung
– Messberichte des Labors (Laboranalyseberichte)
– Bewertung der Ergebnisse
– Entscheid zur Aufhebung der Schutzmassnahmen
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – Messbericht
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Visuelle Kontrollen und Abnahmen
Dokumentation – Schlussbericht der Fachbauleitung
Inhalt Schlussbericht der Fachbauleitung
– Beschrieb der Ausgangslage
– Bezug zum Kontroll- und Messkonzept
– Lage der Messpunkte
– Protokolle der visuellen Kontrolle, Sanierungsabnahmen (Tab. 2-E)
– Probenahmeprotokolle zur Messstellung
– Messberichte des Labors (Laboranalyseberichte)
– Bewertung Ergebnisse, Entscheid zur Aufhebung der Schutzmassnahmen
– Schlussbewertung
– Empf. (!) Nachführung Schadstoffgutachten inklusive der Belastungspläne
– Entsorgungsnachweise (PK)
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Fragen?
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